
§ 136 I 2 StPO, bei deren Verletzung die Rspr. seit BGHSt 38, 214 = BeckRS 1992, 6661 ein
Beweisverwertungsverbot jedenfalls bei einem – hier erfolgten – Widerspruch in der Haupt-
verhandlung annimmt. Anders als bei der Belehrungspflicht über das Aussageverweigerungs-
recht handele es sich nämlich um keine für die Rechtsstellung des Beschuldigten als Ver-
fahrenssubjekt konstitutive Bestimmung, deren Verletzung in der Regel zur Annahme eines
Beweisverwertungsverbotes führen müsse. Für den konkret entschiedenen Fall hatte der
BGH auch aufgrund des schwerwiegenden Deliktes im Einzelfall kein Beweisverwertungs-
verbot im Rahmen einer Abwägung angenommen, zumal damals davon ausgegangen war,
dass die Belehrung nicht willkürlich, sondern aus Unkenntnis der Vernehmungsbeamten
unterblieben war.

Zumindest für den vorliegenden Sachverhalt ist dies nicht überzeugend: Schon im Ausgangs-
punkt ist fraglich, ob nicht ein Verstoß gegen die Pflicht nach § 136 I 5 StPO genauso
behandelt werden muss wie einer gegen § 136 I 2 StPO, da es sich nur um eine Erweiterung
und Konkretisierung der schon früher geltenden allgemeinen Belehrungspflicht zur Möglich-
keit einer Verteidigerkonsultation handelt. Des Weiteren enthält das Recht der notwendigen
Verteidigung nach § 140 StPO gerade die Wertung, dass der Beschuldigte ohne professionel-
len Beistand kein verantwortlich agierendes Prozesssubjekt sein kann. Selbst wenn man kein
generelles Beweisverwertungsverbot bei einem Verstoß gegen die Vorschrift annimmt, ist hier
abweichend von dem vom BGH entschiedenen Fall auch zu berücksichtigen, dass es um kein
Kapitaldelikt geht, sondern „nur“ (bzw. allenfalls) um eine räuberische Erpressung, die in
ihrer konkreten Gestaltung eher am unteren Rand des typischen Unrechtsgehalts eines
Raubdeliktes liegt. Auch wird man mittlerweile die – schon in der Entscheidung des BGH
zweifelhafte – Annahme einer bloßen Unkenntnis der Polizeibeamten nicht mehr als einen
Grund zur Abmilderung des Verfahrensverstoßes sehen können. Argumentieren könnte man
allenfalls damit, dass im Sachverhalt nichts darüber mitgeteilt wird, dass A gerade aus Angst
vor den Rechtsanwaltsgebühren auf die Hinzuziehung eines Verteidigers verzichtet hat,
sodass er aufgrund der ordnungsgemäßen Belehrung nach § 136 I 2 StPO ohne Weiteres
einen Verteidiger hätte konsultieren können.

Wie so oft im Recht der Beweisverwertungsverbote erscheint hier bei entsprechender Be-
gründung jede Auffassung vertretbar. Wichtig ist, dass der Einstieg über § 136 I 5 StPO
gefunden wird und Gemeinsamkeiten und Unterschiede zum anerkannten Fall des § 136 I 2
StPO herausgearbeitet werden. Im Übrigen ist für die Bewertung eher die Qualität der
Begründung als das Ergebnis ausschlaggebend.

Hinweis: Im Fall BGH NStZ 2018, 671 war zusätzlich noch darauf hingewiesen worden, dass nach der
damals geltenden Fassung der Beschuldigte im Rahmen des Ermittlungsverfahrens auch kein eigenes
Antragsrecht auf Beiordnung eines Pflichtverteidigers hatte, sondern lediglich anregen konnte, dass die
Staatsanwaltschaft einen entsprechenden Antrag stellt. Das war schon damals nicht überzeugend, da
auch eine solche Anregung voraussetzte (oder jedenfalls dadurch wahrscheinlicher wurde), dass der
Beschuldigte Kenntnis von dieser Möglichkeit hatte. Inzwischen ist das Argument auch durch die seit
Anfang 2020 geltende Gesetzesfassung („beantragen kann“) überholt, was die Rechtsprechung nicht
daran hindert, weiter pauschal auf diese Entscheidung zu verweisen, vgl. BGH NJW 2022, 2126 (2129).
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Climate e. V.“ (P4C) anlässlich des nächsten „globalen Klimastreiks“ im September 2019
ein dauerhaftes „Klimacamp“ auf dem Rathausplatz aufzuschlagen, um zur Einhaltung des
1,5°C-Ziels aus dem Pariser Klimaabkommen aufzurufen. Unter dem Motto „Wir campen
bis ihr handelt!“ soll permanent an die Klimakrise erinnert und der Handlungsdruck auf
Entscheidungsträgerinnen und -träger verstärkt werden. Die Aktivistinnen und Aktivisten
fordern die Stadt zu ambitionierterem Handeln auf, da die Folgen der Klimakrise, vor allem
durch regionale Wasserknappheit, bereits in F spürbar sind. Der bisherige Beschluss der Stadt
– bis 2035 klimaneutral zu werden – sei nicht ausreichend. Mit dem Camp soll die Notwen-
digkeit lokalen Handelns zur Bekämpfung der Klimakrise dauerhaft kundgetan werden.

Der Vorstand von P4C meldet das Klimacamp bei der zuständigen Behörde an. Das Camp
soll bis 2035 – also für 16 Jahre – aufgestellt sein, sofern die Stadt nicht angemessen vorher
handle. Es soll zudem folgende Komponenten haben: ein durchgängig besetztes Infozelt,
mehrere Schlafzelte, eine mobile Küche und Sanitäranlagen. Weiterhin sollen im Camp Ver-
anstaltungen wie ein Workshop zum Thema „Klimagerechtigkeit“ und die Planung weiterer
Demonstrationen stattfinden. Darüber hinaus sind regelmäßig Spieleabende, Yoga-Unterricht
und auch eine Kleidertauschparty geplant. Die durchgängige Besetzung mit mindestens zwei
Personen soll durch einen Schichtplan garantiert werden, in welchen sich Mitglieder und
andere Freiwillige eintragen können. Darunter ist auch die französische Aktivistin Louise (L),
die selbst alle zwei Wochen eine Nacht im Camp verbringen und dort zudem als Yoga-
Lehrerin Kurse anbieten möchte.

Die Behörde sieht das Klimacamp äußerst kritisch und erlässt gem. § 15 I VersG eine Auflage,
die das Aufstellen der Schlafzelte und der weiteren, nach Ansicht von P4C erforderlichen
Infrastruktur vollständig untersagt. Die Aufstelldauer für das Infozelt wird vorbehaltlich
einer Verlängerung zunächst auf ein Jahr begrenzt. Zur Begründung führt sie aus, dass das
Demonstrationsanliegen allein durch das Infozelt kundgetan werden könne; die weiteren
Zelte und andere Infrastruktur seien nicht notwendig. Zudem beeinträchtige ein dauerhaftes
Camp erheblich die Rechte von Passantinnen und Passanten, Anwohnerinnen und Anwoh-
nern sowie der angrenzenden Gastronomie. Eine Duldung über einen solch langen Zeitraum
könne diesen nicht zugemutet werden.

P4C klagt gegen die Entscheidung und argumentiert vor Gericht, dass die gesamte Infrastruk-
tur Ausdruck der Versammlungsform „Klimacamp“ und des Mottos „Wir campen bis ihr
handelt!“ sei. Um dieses Anliegen öffentlich kundzutun, brauche es das gesamte Klimacamp.
Die Behörde dürfe gerade keine inhaltlichen Ausgestaltungen vorgeben. Vielmehr obliege die
Entscheidung über Dauer und Form allein P4C als Veranstalter. Als sog. Protestcamp, einer
neuen Demonstrationsform, sei das Klimacamp auch durch das Grundgesetz geschützt.

Die Behörde verharrt auf ihrem Standpunkt und führt weiter dagegen an, dass im Camp
überwiegend „Spaßveranstaltungen“ stattfänden, sodass fraglich ist, inwiefern es sich hierbei
um eine Versammlung im Sinne des Grundgesetzes handeln könne. Selbst wenn das Klima-
camp als geschützte Versammlung verstanden würde, so sei zumindest die Infrastruktur nicht
mehr von Art. 8 I GG erfasst.

Die von P4C angestrengten Eilverfahren vor den Verwaltungsgerichten sind erfolgreich,
sodass das Klimacamp zunächst wie ursprünglich geplant stattfindet. In der Hauptsache
urteilt das BVerwG am 27.9.2022, dass die Entscheidung der Behörde rechtmäßig sei. Ein
Protestcamp könne zwar eine Versammlung darstellen, im vorliegenden Fall sei dies aber zu
verneinen, da nicht-versammlungsspezifische Aktivitäten im Vordergrund stünden.

P4C sieht sich durch das Urteil des BVerwG in seinen Grundrechten verletzt und erhebt
schriftlich und mit hinreichender Begründung am 25.10.2022 Verfassungsbeschwerde. Auch
L, die wie geplant am Klimacamp teilgenommen hat, sieht sich in ihren Grundrechten verletzt
und erhebt zeitgleich eine eigenständige, formgerechte Verfassungsbeschwerde.

Haben die Verfassungsbeschwerden des P4C und der L Aussicht auf Erfolg?

Bearbeitungshinweis: Es sind nur Art. 8 I und Art. 2 I GG zu prüfen. Auf Art. 18 AEUV wird
hingewiesen. Von der Verfassungsmäßigkeit des VersG ist auszugehen.

& LÖSUNG

Die Verfassungsbeschwerden des P4C und der L haben Aussicht auf Erfolg, wenn sie zulässig
und soweit sie begründet sind.
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